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Öffentliche Bekanntmachung 
über die Feststellung gemäß § 3a des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
vom 25.06.2005 

 
 
Die Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – Geschäftsbereich 
Gandersheim - Stiftsfreiheit 3, 37581 Bad Gandersheim hat die Planfeststel-
lung für den Umbau des Knotenpunktes B 3 / B 241 / Fuchsbäumer Weg in 
der Ortsdurchfahrt Northeim in der Stadt Northeim gemäß § 17 des Bundes-
fernstraßengesetzes beantragt. 
 
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens war gemäß § 3c UVPG vom  
25. Juni 2005 (Bundesgesetzblatt 37/2005, S. 1757) aufgrund überschlägiger 
Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 aufgeführten Kriterien zu 
ermitteln, ob das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann, die nach § 5 NUVPG in Verbindung mit § 12 UVPG zu berücksichtigen 
wären.  
 
Die durchgeführte Prüfung hat ergeben, dass von dem Vorhaben keine erheb-
lichen nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter des UVPG zu 
erwarten sind, so dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich 
ist.  
 
 
Die Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. 
 
 
Northeim, den 25.01.2010 
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
Gez. Buberti 
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Wirtschaftsplan 2010
Stadtentwässerung Einbeck

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt Ein-
beck in seiner Sitzung am 16.12.2009 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Einbeck für das Wirtschaftsjahr 2010 wird

im Er f o l gsp l an

in der Einnahme auf 5.602.500,00 Euro
in der Ausgabe auf 5.383.600,00 Euro
Jahresüberschuss    218.900,00 Euro

im Vermögensp lan

in der Einnahme auf 2.833.900,00 Euro
in der Ausgabe auf 2.833.900,00 Euro

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen im Vermögensplan wird auf 1.000.000 Euro 
festgesetzt.

3.. Der  Höchstbetrag,  bis  zu  dem  Kassenkredite  im  Haushaltsjahr  2010  zur  recht-
zeitigen  Leistung  von  Ausgaben  in  Anspruch  genommen  werden  dürfen,  wird  auf 
1.000.000 Euro festgesetzt.

Einbeck, 16.12.2009                                                                  STADT EINBECK

L. S.     gez.

                                                                                             Ulrich Minkner
        Bürgermeister
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B e k a n n t m a c h u n g

des Wirtschaftsplanes der Stadtentwässerung Einbeck

für das Wirtschaftsjahr   2 0 1 0  

Der  vorstehende  Wirtschaftsplan  für  das  Wirtschaftsjahr  2010  wird  hiermit  öffentlich 
bekannt gemacht.

Die nach §§ 92 Abs. 2, 91 Abs. 4 und 94 Abs. 2 Niedersächsische Gemeindeordnung 
(NGO) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Northeim am 14.01.2010 erteilt 
worden.

Der Wirtschaftsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO

vom 1. Februar 2010 bis einschließlich 9. Februar 2010

zur  Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der  Stadtwerke Einbeck GmbH,  Raum 14, 
Grimsehlstr. 17, 37574 Einbeck, während der Dienststunden öffentlich aus.

Einbeck, den 27. Januar 2010

S T A D T  E I N B E C K

      Der Bürgermeister

    gez.

         Ulrich Minkner
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Seite -2- 

 
 

Haushaltssatzung 

der Gemeinde Kreiensen für das Haushaltsjahr 2010 

 
I.  Haushaltssatzung 
 

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der 
Gemeinde Kreiensen in der Sitzung am 17. Dez. 2009 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird 
 
 
1. im Ergebnishaushalt   
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
    

1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.516.900 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 9.039.500 Euro 
 Saldo -1.522.600 Euro 
    

2. im Finanzhaushalt   
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
    

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.161.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.553.700 Euro 
 Saldo -1.391.800 Euro 
    
    

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 561.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 834.300 Euro 
 Saldo -273.300 Euro 
    

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 273.300 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 196.500 Euro 
 Saldo 76.800 Euro 
    

festgesetzt.   
    
Nachrichtlich:                      Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 7.996.200 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 9.584.500 Euro 

Saldo -1.588.300 Euro 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 273.300 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
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§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2010 Liquiditätskredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 8.700.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 
wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   
    

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v.H. 
    

2. Gewerbesteuer 350 v.H. 
    
 
 
 
Kreiensen, 17.12.2009 Gemeinde Kreiensen 

 
 

gez. Rode 
 Bürgermeister 
 
 
 
 
II. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die nach § 92 Abs. 2 und § 94 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmigung 
ist durch den Landkreis Northeim am 22.01. 2010 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 01.02. bis 09.02.2010 
zur Einsichtnahme im Rathaus Kreiensen, Zimmer 11, während der Dienstzeiten öffentlich 
aus. 
 
Kreiensen 27.01.2010 Gemeinde Kreiensen  
 Der Bürgermeister 
 
 
 gez. Rode 
 Bürgermeister 
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Satzung 
über den Wirtschaftsplan für den Abwasserbetrieb (Eigenbetrieb) der Stadt Uslar 

 
Wirtschaftsjahr 2010 

 
Der Rat der Stadt Uslar hat in seiner Sitzung am 15.12.2009 aufgrund der §§ 6, 40 und 
102 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 28.10.2008 zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.10.2009 (Nds. GVBl. S. 366) sowie des 
§ 11 der Verordnung über Eigenbetriebe und andere prüfungspflichtige Einrichtungen 
(Eigenbetriebsverordnung – EigBetrVO) vom 15.08.1989 zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 08.03.2005 (Nds. GVBl. S. 79, 128) nachstehenden Wirtschaftsplan für 
das Wirtschaftsjahr 2010 als Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Der Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Uslar für das Wirtschaftsjahr 
2010 wird 
 
im Erfolgsplan 
 
in der Einnahme auf  2.231.200,00 EUR 
in der Ausgabe auf 2.073.600,00 EUR 
mit einem ausgewiesenen  
Jahresgewinn in Höhe von  157.600,00 EUR 
                                                                     ============== 
 
im Vermögensplan 
 
in der Einnahme auf 1.312.600,00 EUR 
in der Ausgabe auf 1.312.600,00 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme im Vermögensplan wird auf 450.000,00 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben des Abwasserbetriebes der Stadt Uslar in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 350.000,00 Euro festgesetzt. 

 
Uslar, 16.12.2009 
 
 
gez.Daske 
Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung 
 
 
Die vorstehende Satzung über den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbe-
seitigung der Stadt Uslar für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt 
gegeben. 
 
Die nach § 92 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) erforderliche 
Genehmigung ist durch den Landkreis Northeim am 18.01.2010 erteilt worden. 
 
Der Wirtschaftsplan liegt nach § 86 Abs. 2 NGO vom 01.02.2010 bis einschließlich 
09.02.2010 zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Uslar, Graftstr. 7, 37170 Uslar, 
Zimmer 17, während der Dienststunden der Stadtverwaltung öffentlich aus. 
 
Uslar, 20.01.2010 
           STADT USLAR 
       Die Bürgermeisterin 
 
 
             gez. Steckel 
       Allgemeiner Vertreter 
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